
 

 Die Einhaltung der sich aus den §§ 11a bis 23 FinVermV ergebenden 

Verpflichtungen muss jedes Kalenderjahr durch einen geeigneten Prüfer 

überprüft werden und der Prüfungsbericht der für die Erlaubniserteilung 

zuständigen Behörde bis spätestens zum 31. Dezember des darauffolgenden 

Jahres übermittelt werden. 

Prüfpflicht § 24 FinVermV 


